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Das dänische Recht kennt im Wesentlichen zwei Arten von Kapitalgesellschaften: Die Aktieselskab (abgekürzt "A/S", in etwa vergleichbar der deutschen Aktiengesellschaft) sowie die Anpartsselskab (abgekürzt "ApS", in etwa vergleichbar mit der deutschen GmbH).
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 Aktiengesellschaft - Aktieselskab (A/S)


Die Gründung einer dänischen Aktiengesellschaft kann durch eine oder mehrere Personen erfolgen (§ 24 Absatz 1 Selskabsloven). Die Gesellschafteranzahl ist nicht begrenzt. Für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften die Gesellschafter nicht persönlich; die Haftung ist auf die jeweilige Stammeinlage begrenzt (§ 1 Absatz 2 Selskabsloven). Die Stammeinlage beträgt mindestens 400.000 dkr (etwa 54.000 Euro) (§ 4 Absatz 2 Selskabsloven). Sie kann auch in Euro gezeichnet werden (§ 4 Absatz 1 Selskabsloven). Die Einzahlung kann in bar erfolgen, möglich ist aber auch die Leistung von Sacheinlagen, so lange diese nicht im Versprechen von Dienstleistungen für die Gesellschaft bestehen (§ 35 Selskabsloven).
Jede A/S muss ein Verzeichnis über alle Aktien der Gesellschaft ("ejerbog") führen und ständig auf dem aktuellen Stand halten. Bei Aktionären, die mehr als 5% der Aktien halten, ist die Eintragung in ein öffentliches Register ("ejerregister") vorgeschrieben. Außerdem muss jede Aktiengesellschaft den Begriff "aktieselskab" oder die Abkürzung "A/S" in ihrem Namen tragen.
§ 111 Selskabsloven sieht grundsätzlich zwei unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten für die Managementstruktur einer A/S vor:
	Entweder entscheiden sich die Unternehmensgründer für ein Modell, das einen Verwaltungsrat (bestyrelse) zur Unternehmensleitung vorsieht. Dieser richtet zur Führung des Tagesgeschäftes eine Geschäftsführung (direktion) ein. Dabei dürfen allerdings die Verwaltungsratsmitglieder nicht die Mehrheit der Geschäftsführer stellen. Auch darf kein Geschäftsführer zugleich Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats sein.
	Oder die Unternehmensgründer sehen die Leitung der A/S durch eine dreiköpfige Geschäftsführung (direktion) vor. Diese wird von einem Aufsichtsrat (tilsynsråd) überwacht.

Auch in Dänemark ist die Hauptversammlung (generalforsamling) das Gremium, in dem die Aktionäre Beschlüsse fassen (§ 76 Selskabsloven). Die Hauptversammlung kann unter Umständen auch auf rein elektronischem Wege abgehalten werden (§ 77 Selskabsloven).
 


 GmbH - Anpartsselskab (ApS)


Die Gründung einer dänischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (anpartsselskab - abgekürzt: ApS) kann durch eine oder mehrere Personen erfolgen (§ 24 Absatz 1 Selskabsloven); die Gründung einer Einmann-GmbH ist also möglich. Die Gesellschafteranzahl ist nicht begrenzt. Für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften die Gesellschafter nicht persönlich; die Haftung ist auf die jeweilige Stammeinlage beschränkt (§ 1 Absatz 2 Selskabsloven). Die Stammeinlage muss mindestens 40.000 dkr (rund 5.400 Euro) betragen (§ 4 Absatz 2 Selskabsloven). Sie kann auch in Euro gezeichnet werden (§ 4 Absatz 1 Selskabsloven).
Auch für die ApS sieht § 111 Selskabsloven die beiden bei der A/S beschriebenen Möglichkeiten der Unternehmensleitung vor. Zusätzlich existiert bei der ApS ein drittes Modell, das weder einen Aufsichtsrat noch einen Verwaltungsrat benötigt und bei dem die Geschäftsleitung alleine durch die Geschäftsführung ausgeübt wird.
Die ApS muss ein Verzeichnis über sämtliche Anteilseigner führen ("ejerbog"). Alle Gesellschafter, die mehr als 5% der Anteile halten, müssen in ein öffentliches Gesellschaftsregister ("offentlige ejerregister") eingetragen werden. Außerdem muss die Gesellschaft den Begriff "Anpartsselskab" oder die entsprechende Abkürzung "ApS" in ihrer Firma führen.


 


 Einzelunternehmer und Personengesellschaften


Neben den Kapitalgesellschaften stehen zur wirtschaftlichen Betätigung in Dänemark zum Beispiel die Einzelkaufmannsfirma (Enkeltmandsvirksomhed) oder als Personengesellschaften die Offene Handelsgesellschaft (Interessentskab, I/S) und die Kommanditgesellschaft (Kommanditselskab, K/S) zur Verfügung. Diesbezügliche Rechtsgrundlage ist das dänische Gesetz über gewerbliche Unternehmen (Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder) - derzeit in der Gesetzbekanntmachung Nr.--Nummer 249 vom 1.2.2021. Die nachfolgenden Änderungsgesetze zählt das dänische Gesetzesportal unter "Senere ændringer til forskriften" oben in der Spalte links neben dem Gesetzestext auf.
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
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